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Ordentliche Hauptversammlung der hGears AG am 11. Juni 2026 

 

ERLÄUTERNDER BERICHT DES VORSTANDS ZU DEN ANGABEN 

NACH §§ 289A, 315A HGB 
 

 
Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Das Grundkapital beträgt EUR 10.400.000,00 und ist unterteilt in 10.400.000 nennwertlose Inhaber-Stückaktien. Mit 

allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der 

Hauptversammlung. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 

Dem Vorstand sind über die gesetzlichen Beschränkungen hinaus keine Beschränkungen bekannt, die Stimmrechte 

oder die Übertragung von Aktien betreffen. 

Mehr als 10 % der Stimmrechte halten die nachfolgend aufgeführten Aktionäre 

Finatem III GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns am 18. Juni 2021 mitgeteilt, dass ihre 

Beteiligung an der Gesellschaft 35,8 % der Stimmrechte beträgt. Zum 31. Dezember 2025 beträgt die Beteiligung an 

der Gesellschaft 34,6 % der Stimmrechte. 

Monega Kapitalanlage GmbH, Köln, Deutschland, hat uns am 15. Januar 2025 mitgeteilt, dass ihre Beteiligung an 

der Gesellschaft 13,8 % der Stimmrechte beträgt. Zum 31. Dezember 2025 beträgt die Beteiligung an der  

Gesellschaft 15,7 % der Stimmrechte. 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 

Für Inhaber von Aktien gelten keine Sonderrechte, die Kontrollbefugnis verleihen. 

Stimmrechtskontrolle von Mitarbeiteraktien bei mittelbarer Kontrollrechtsausübung 

Die am Kapital der Gesellschaft beteiligten Arbeitnehmer können ihre Kontrollrechte unmittelbar selbst ausüben. 

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung von 

Vorstandsmitgliedern und Änderungen der Satzung 

Für die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands gelten die §§84, 85 Aktiengesetz (AktG) in 

Verbindung mit § 6 der Satzung. Gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung, besteht der Vorstand aus einer oder mehreren 

Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Mitglieder. Die Mitglieder des Vorstands werden vom 

Aufsichtsrat für höchstens fünf Jahre bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. Der Aufsichtsrat kann ein 

Vorstandsmitglied abberufen, wenn ein wichtiger Grund für die Abberufung besteht. Der Aufsichtsrat entscheidet 

über Bestellung oder Abberufung eines Vorstandsmitglieds mit einfacher Mehrheit. 

Satzungsänderungen bedürfen gemäß §179 AktG in Verbindung mit §17 Abs. 3 der Satzung eines Beschlusses der 

Hauptversammlung, der mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz eine 

Kapitalmehrheit vorschreibt, einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

gefasst werden muss, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen eine höhere Mehrheit erfordern. 

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 

Der Vorstand hat folgende Befugnisse zur Ausgabe sowie zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien: 

Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Genussrechten 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 11. Juni 2025 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 10. Juni 2030 einmalig oder mehrmals Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, 

Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) im 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen auszugeben und 

hierfür ein bedingtes Kapital in Höhe von bis zu EUR 3.261.000,00 geschaffen (Bedingtes Kapital 2025). Den 

Inhabern der vorgenannten Schuldverschreibungen können Umtausch- oder Bezugsrechte in Bezug auf bis zu 

3.261.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Inhaberaktien) ohne Nennbetrag (Stückaktien) der 

Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 3.261.000,00 gewährt 

werden. 
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Rückerwerb eigener Aktien 

Der Vorstand wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai 2021 ermächtigt, bis zum 4. Mai 2026 eigene 

Aktien mit einem auf diese entfallenden Anteil am Grundkapital von insgesamt bis zu 10 % zu erwerben, mit der 

Maßgabe, dass auf die aufgrund dieser Ermächtigung zu erwerbenden Aktien zusammen mit anderen Aktien der 

Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die nach den §§ 71a ff. AktG 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen Aktien können unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu allen 

gesetzlich zulässigen, insbesondere zu den in der Ermächtigung genannten Zwecken verwendet werden. 

Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, das Grundkapital der hGears AG bis zum 10. Juni 2030 entsprechend den 

Vorgaben der Satzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) ein- oder 

mehrmalig, jedoch insgesamt höchstens um bis zu EUR 5.200.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2025). Den 

Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch 

den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen i. S. v. § 186 Absatz 5 Satz l AktG mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs- recht). Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre unter den im 

Ermächtigungsbeschluss genannten Voraussetzungen auszuschließen. 

Bedingtes Kapital 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 3.261.600,00 durch Ausgabe von bis zu 3.261.600 neuen, auf 

den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2025 ausgegeben werden. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 525.450 durch Ausgabe von bis zu 525.450 auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Das Bedingte Kapital 2024 dient ausschließlich der 

Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, die an Mitglieder 

des Vorstands der Gesellschaft und ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie der mit der Gesellschaft im 

Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen in Form von Aktienoptionen nach Maßgabe des 

Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 11. Juni 2024 gewährt werden. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie nach Maßgabe des vorgenannten Ermächtigungsbeschlusses 

Aktienoptionen gewährt werden (Aktienoptionsprogramm 2024), die Inhaber der Aktienoptionen von ihrem 

Ausübungsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Bedienung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien 

gewährt. Die neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das die 

Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Ausgabe noch keinen Beschluss über die Gewinnverwendung gefasst hat, 

gewinnanteilberechtigt. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 

Inanspruchnahme des Bedingten Kapitals 2024 und nach Ablauf sämtlicher Ausübungszeiträume entsprechend 

anzupassen. Der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats und – bezüglich der Mitglieder des Vorstands – der 

Aufsichtsrat werden ermächtigt, die weiteren Einzelheiten über die Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 

2024 festzulegen. 

Vereinbarungen mit Bezug zum Kontrollwechsel 

Die hGears AG hat folgende wesentliche Vereinbarung getroffen, die Regelungen für den Fall eines Kontrollwechsels 

(Change-of-Control) beinhaltet: 

Unbeanspruchte Kreditrahmenvereinbarungen sehen ein außerordentliches Kündigungsrecht der Kreditgeber vor. 

Entschädigungsvereinbarungen für den Fall eines Übernahmeangebots 

Der Arbeitsvertrag mit einem leitenden Angestellten sieht für den Fall einer vorzeitigen Beendigung des Arbeits 

verhältnisses infolge eines Kontrollwechsels eine Entschädigungszahlung vor. Die Entschädigungszahlung beläuft 

sich auf zwei Jahresbruttogehälter und ist an die Bedingung geknüpft, dass der leitende Angestellte durch den 

Kontrollwechsel erheblich beeinträchtigt wird, wie im Arbeitsvertrag näher ausgeführt. 

 

 
Schramberg, im April 2026 

hGears AG 

 
 

 
Der Vorstand 


